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1. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Schr. vom 16.10.2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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1.1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Schr. vom 14.11.2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
- Die topografische Situation in Richtung Wilslebener See wird beachtet. 
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- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
- Die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde (Schr. v. 07.11.2013) wurde beachtet. 
  Eine nochmalige Abstimmung zum Biotopausgleich erfolgte am 04.11.2013. Die gegebenen  
  Hinweise wurden mit Korrekturen am 05.11.2013 der Behörde schriftlich zurückgemeldet. 
  Weitere Hinweise der Behörde liegen bisher nicht vor. 
 
 
- Umweltschadensgesetz und Artenschutz werden beachtet. 
  Die aufgeführten gesetzlichen Grundlagen wurden ausgewertet. Die Planung steht 
  den Gesetzen nicht entgegen. 
 
 
 
 
 
 
- Der Hinweis wird beachtet.  
  Die Landesplanungsbehörde wird weiter beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 16-"Gewerbegebiet-RULMECA GERMANY GmbH" - Stadt Aschersleben Datum: 31.01.2014  

Beteiligung der  Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB, Anschreiben vom: 01.10.2013 
 

Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen  Empfehlungen zur Abwägung Seite:    6 
 

2. Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, Schr. vom 12.11.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
- Die Stellungnahme vom 12.03.2013 ! liegt vor. Darin erfolgten besonders Hinweise zum  
  Vorranggebiet für Landwirtschaft III "Nördliches Harzvorland" des REP Harz. Die Hinweise 
  wurden im Rahmen der Bauleitplanung beachtet. Der Entzug landwirtschaftlicher Fläche 
  stellt Eingriffe in die Schutzgüter Landschaft u. Boden dar. Das erscheint aber tolerierbar, da: 
- Die Planung entspricht der Darstellung im Flächennutzungsplan Aschersleben. 
- Der zur Betriebserweiterung beanspruchte relativ schmale Ackerstreifen (max. 30 m breit) 
  liegt im 100 m breiten Toleranzbereich, den die Planungsbehörde vorgibt. 
- Zur Vermeidung erheblicher, nutzungsbedingter Beeinträchtigungen der Bodenfunktion 
  erfolgt die Anlage eines Walles mit Entwässerungsgräben u. Begrünung. 
- Die Inanspruchnahme des Ackerstreifens erfolgt u.a. zur Schaffung von Schutzmaßnahmen  
  gegen Erosion (Schlammeintrag in das Betriebsgelände der Rulmeca Germany GmbH). 
  Damit werden die bedeutsamen Ziele der Raumordnung beachtet und die Planung ist mit  
  den Zielen der Raumordnung vereinbar. Zielabweichungsverfahren sind nicht erforderlich. 
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3. Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Schr. vom 06.11.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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4. Handwerkskammer Magdeburg, Schr. vom 08.10.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
- Der Hinweis wird im Rahmen der Bauleitplanung beachtet. 
  In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich keine Handwerksbetriebe. 
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5. Landesamt für Geologie u. Bergwesen Sachsen-Anhalt, Schr. v. 14.11.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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6.   Landesamt für Vermessung u. Geoinformation, Schr. v.  

 
 
Bisher liegt keine aktuelle Stellungnahme vor. 
 
Die letzte Stellungnahme ist vom 14.03.2013. Darin enthaltene Hinweise wurden im 
Rahmen der Planung berücksichtigt. 
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7.   Landesamt f. Denkmalpflege u. Archäologie Sachsen-Anhalt, Schr. v. 11.11.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
- Archäologische Kulturdenkmale werden im Rahmen der Bauvorbereitung und -durchführung  
  beachtet. Der Investor wurde informiert. Hinweise befinden sich in der Begründung. 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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8.   Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung u. Forsten Mitte, Schr. v. 23.10.2013 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
- Während der Planung erfolgten mehrfach Abstimmungen der Planinhalte mit der  
  Fachbehörde. Der Geltungsbereich entspricht der Vermessung und Flurneuordnung der 
  Behörde. 
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- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Die geänderten Betriebsgrenzen der Rulmeca Germany GmbH (besonders im Norden u.  
  Osten) werden in Übereinstimmung mit dem Geltungsbereich der Bauleitplanung akzeptiert. 
  Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 16 stellt das künftige  
  Betriebsgelände der Rulmeca Germany GmbH da und beinhaltet nach Abstimmung mit der  
  Behörde Teilflächen der Flurneuordnung und deren vermessene Grenzen. 
  Der Flächenausgleich und die finanziellen Abgeltungen werden zwischen ALFF und  
  der Rulmeca Germany GmbH im Verfahren der Flurneuordnung geregelt. 
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9. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schr. v. 06.11.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Die Stellungnahme vom 18.03.2013 liegt vor und wurde ausgewertet. 
  Die darin gegebenen Hinweise zum Leitungsbestand und evtl. Neuanschlüssen werden  
  beachtet. 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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10. Fernwasserversorgung Elbe-Ostharz GmbH, Schr. vom 09.10.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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12. Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ), Schr. vom 01.10.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
- Kenntnisnahme und Beachtung der Hinweise. 
  Der Investor wird benachrichtigt. 
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13. MIDEWA - Niederlassung Anhalt-Harzvorland, Schr. vom 08.10.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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14. Stadtwerke Aschersleben GmbH, Schr. vom 07.10.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 

- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 

- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 

- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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- Kenntnisnahme und Beachtung im Rahmen der Bauvorbereitung und -durchführung. 
- Der Investor wurde informiert. Hinweise befinden sich in der Begründung. 
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15. Stadt Aschersleben - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, Schr. v. 11.11.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Der Hinweis wurde beachtet. 
- Die Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Salzlandkreises erfolgte am  
  10.12.2013. Die Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Betriebsgelände erfolgt seit  
  1936 und erscheint weiterhin möglich. Die weiterführende u. unbefristete Einleitgenehmigung 
  wird von der Behörde in Aussicht gestellt. 
- Im Nachgang zur Bauleitplanung soll dazu ein gesonderter Einleitantrag mit konkreten  
  Abwasserdaten an die Behörde gestellt werden. Der Investor wurde informiert. 
- Ein Vermerk mit dem Abstimmungsergebnis liegt der Behörde und dem Investor vor. 
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16. Salzlandkreis, Schr. vom 07.11.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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- Der Inanspruchnahme eines ca. 10 - 15 m breiten Ackerstreifens, östlich der Rulmeca  
  Germany GmbH wird mit folgender Begründung zugestimmt.  

- Die Inanspruchnahme von begrenzter landwirtschaftlicher Nutzfläche erscheint zur  
  Abwendung von Schäden durch Überflutung des Betriebsgeländes von  
  angrenzenden Ackerflächen dringend geboten. (bisher entstanden jährlich Über- 
  flutungsschäden im Betriebsgelände der RULMECA Germany GmbH)  
- Die Maßnahmen wurden mit den beteiligten Fachbehörden abgestimmt und für  
  zweckmäßig erkannt. 

  - Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Sachsen-Anhalt 
  - Untere Wasserbehörde, Untere Naturschutzbehörde des Salzlandkreises 
  - Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises 
 - Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 
 - Ein ökologischer Ausgleich für erforderliche Maßnahmen erfolgt innerhalb des  

  künftigen Betriebsgeländes der Rulmeca Germany GmbH. Der in der Begründung  
  beigefügte Biotopausgleich wurde akzeptiert. 

 - Die Gewerbeflächenentwicklung entspricht der Darstellung im Flächennutzungsplan. 
 
- Der Hinweis wurde berücksichtigt. Baubeschränkungen wegen Altbergbau wurden im Plan  
  gekennzeichnet und mit Hinweisen beschrieben. 
- Die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergwesen v. 14.11.2013 liegt vor 
  und wurde ausgewertet.   (Siehe Nr. 5) 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Der Hinweis wurde geprüft und im Vorhaben- u. Erschließungsplan präzisiert. 
 
 
- Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
  Widersprüchliche Bezeichnungen der Begründung wurden möglichst beseitigt. 
 
- Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
  Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung der Planung vom 07.12.2013 beinhaltet  
  Hinweise zu verfügbaren Umweltinformationen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden  
  (Bodenerosion), Wasser, Menschen (Einhaltung der Grenzwerte der TA-Lärm, Kampfmittel- 
  beseitigung), geschützte Biotope. 
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- Der Hinweis wurde beachtet. 
  Aktualisierungen zu gesetzlichen Grundlagen wurden eingearbeitet. 
 
 
 

- Der Hinweis wurde geprüft und weitgehend berücksichtigt. 
  Die Darstellungsart wurde soweit möglich verbessert. Erläuternde Einschriebe wurden aber 
  bei Zweckmäßigkeit beibehalten. 
 
- Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
- Gem. Abstimmung mit dem Planungsamt des Salzlandkreises (29.11.2013) erfolgten  

  Ergänzungen zur Nutzungsart - Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO, mit 
  Zweckbestimmung:   Rulmeca Germany GmbH 
  Damit besteht keine Angebotsplanung für beliebig andere Unternehmen, sondern eine  
  vorhabenbezogene Planung für den Investor, die Rulmeca Germany GmbH. 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 

- Der Hinweis wurde geprüft. Im Plan wurde teilweise eine geänderte Darstellung gewählt. 
  Eine Nachvollziehbarkeit der Grenzen des Flurbereinigungsverfahrens ist kein primäres  
  Anliegen der Bauleitplanung. Die Umringvermessung des Plangebietes stimmt mit  
  Vermessungsgrenzen des ALFF überein und wurde mit der Behörde mehrfach abgestimmt. 
 

- Der Hinweis wurde berücksichtigt und die Festsetzung im Entwurf präzisiert. 
 

- Der Hinweis wurde berücksichtigt. 

  Die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie vom  
  11.11.2013 liegt vor (siehe Nr. 7)  
- Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen wurden in den Plan eingefügt,  
  und mit zusätzlichen Hinweisen nahe der Festsetzungen im Entwurf ergänzt. 

- Archäologie, Altbergbau, Kampfmittelverdacht 
  Die Hinweise erfolgten gem. Abstimmung mit dem Planungsamt des Salzlandkreises am  
  29.11.2013. 
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- Der Hinweis wurde geprüft. 
- Die Stellungnahme des Straßenbaulastträgers der B6 liegt vor (Landesstraßenbaubehörde,  
  Schr. v. 20.12.2013, siehe Nr. 21). Darin wird auf § 9 FStrG hingewiesen. 
- Die Entfernungsangaben für bauliche Näherungen an Bundesfernstraßen werden in der  
  Planung eingehalten (Verbot von Hochbauten bis 40 m bei Bundesautobahnen, bis 20 m bei  
  Bundesfernstraßen). Die Baugrenzen der Planung liegen außerhalb der Baubeschränkung. 
 
 
- Der Hinweis wird beachtet. Die Begründung wurde präzisiert.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Der Hinweis wurde beachtet.  
  Die verbleibende Zufahrt zum Wertstoffhof erscheint mit 8-10 m Breite außerhalb des  
  Betriebsgeländes der Rulmeca Germany GmbH ausreichend. 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Der Hinweis wird beachtet. 
- Änderungen an Flurstücksbezeichnungen werden gem. Vermessungsergebnis und 
  Flurneuordnung präzisiert. 
 
 
- Der Hinweis wurde geprüft und in der Begründung präzisiert.. 
- Nach tel. Rücksprache mit der Einrichtung und Beachtung der Hinweisschilder lautet die  
  richtige Bezeichnung   "Wertstoffhof". 
 
- Der Hinweis wird beachtet und in der Begründung korrigiert. 
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- Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
  Eine diesbezügliche Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zum Biotopausgleich  
  sowie dessen Bilanzierung im Umweltbericht der Begründung erfolgte am 04.11.2013. 
  Korrekturen wurden am 05.11.2013 der Behörde schriftlich zurückgemeldet. 
  Weitere Hinweise der Behörde liegen bisher nicht vor. 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Der Hinweis wird beachtet. Die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind einzuhalten. 
  Der Investor wurde informiert. 
 
- Der Hinweis wird beachtet. Das Niederschlagswasser aus dem Betriebsgelände d. Rulmeca 
  Germany GmbH wird seit Beginn der gewerblichen Nutzung (ca. 1936) in den Wilslebener  
  See geleitet. Maßnahmen zur Havarievorbeugung (Absperrsystem und Havarieübungen) 
  werden im Betrieb vorgehalten und regelmäßig praktiziert. 
 
- Der Hinweis wurde beachtet. Dem Grobkonzept zur Niederschlagswasserbeseitigung wurde  
  am 10.12.2013 bei der unteren Wasserbehörde generell zugestimmt. 
- Vom Investor ist gem. erweiterter Bauflächen im Nachgang zur Bauleitplanung ein 
  gesonderter Antrag zwecks Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Betriebsgelände 
  in den Wilslebener See bei der unteren Wasserbehörde zu stellen. 
  Die unbefristete Zustimmung wurde von der Behörde in Aussicht gestellt. 
 

- Der Hinweis wurde geprüft. Die Stellungnahme des SLK vom 26.03.2013 liegt vor. Die 
  enthaltenen brandschutztechnischen und denkmalpflegerischen Hinweise werden beachtet. 
 

- Gem. Abstimmung am 20.11.2013 zwischen Investor, Feuerwehr/Ordnungsamt u. Brand- 
  schutzprüfer des Salzlandkreises ist ein weiterer Hydrant auf der Trinkwasserleitung DN 150  
  an der Wilslebener Chaussee in Höhe der nördlichen Zufahrt zum Wertstoffhof zu bauen, da: 

- Die vorhandenen Löschwasserkapazitäten (Trockenleitung 2x DN 150 + mehrere 
  Hydranten auf TW DN 150) evtl. für d. kompletten Löschangriff nicht ausreichend sind 
- Der Erstangriff beim Brand ist mit dem neuen nördlichen Hydranten zu unterstützen. 
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- Dem Hinweis wird gefolgt. 
- Die bestehende Trinkwasserleitung an der Wilslebener Chaussee erscheint in der Kapazität  
  ausreichend und für die Brandbekämpfung geeignet. Die Leitungsdaten u. die Ergiebigkeit  
  der Trinkwasserleitung und der nutzbaren Hydranten wurde von d. ASCANETZ GmbH u. den 
  Stadtwerken ASL (11/2013) geprüft, schriftlich nachgewiesen u. für ausreichend bewertet. 
 

- Der Hinweis wurde geprüft. Ein zusätzlicher Hydrant wird an der Zufahrt Wertstoffhof gebaut. 
  Die Besprechung am 20.11.2013 ergab als Alternative zum Löschwasserbehälter, einen  
  zusätzlichen Hydranten auf der TW-DN 150 an der Wilslebener Chaussee. Der Nachweis zur 
  ausreichenden Ergiebigkeit der Leitung ist mit der verfügbaren Wassermenge von  
  (ca. Qmax = 42 m³/h, bei 1,5 bar Qmax = 32 m³/h) nach aktueller Prüfung geführt. 
  Damit kann der Löschwasserbedarf für den Erstangriff im Brandfall sichergestellt werden. 
  Die dauerhafte Brandbekämpfung kann über die bestehende Löschwasserleitung (2x DN  
  150) aus dem Wilslebener See gesichert werden. 
 

- Dem Hinweis wird gefolgt. 
- Die geplante Feuerwehrumfahrt sowie die Aufstellflächen für die Feuerwehr werden gem.  
  Besprechung vom 20.11.2013 im gesamten Plangebiet sichergestellt. 
 
 

- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
- Zusätzlich erfolgten Hinweise in der Planzeichnung zu Altlastenverdacht (Kampfmittel). 
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17. Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises 
 

Bisher liegt keine aktuelle schriftliche Stellungnahme vor. 
 
 
Die Stellungnahme vom 14.03.2013 beinhaltet Hinweise zu evtl. Konflikten bei: 
 

- zusätzlichem Quell- und Zielverkehr an Ein- und Ausfahrten, 
- evtl. erforderlichem Nutzungsvertrag zu erweiterten Anlagen an der Kreisstraße 
- Abstimmungsbedarf zu erforderlicher Fällungen von Bepflanzungen 
 
 
Am 13.12.2013 erfolgte eine Besprechung und Ortsbesichtigung mit dem Kreis- 
wirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises, mit Tiefbauamt u. Planungsamt der Stadt  
Aschersleben und dem Planer. Ergebnis: 
- Die bestehenden Zufahrten zum Betriebsgelände der Rulmeca Germany GmbH bleiben  
  erhalten. 
- Die Grundstücksteilung im Bereich der nördlichen Zufahrt zum Wertstoffhof des Kreis- 
  wirtschaftsbetriebes soll nach den Grenzen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
  Nr. 16 in Übereinstimmung mit der Grenzziehung im laufenden Flurneuordnungs- 
  verfahren des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten, Mitte, erfolgen. 
- Die ungehinderte Zufahrt zum Wertstoffhof des Kreiswirtschaftsbetriebes soll über  
  möglichst öffentliche Flächen gesichert werden. 
- Der Einleitung von Niederschlagswasser in den Straßengraben der "Wilslebener  
  Chaussee, nördlich der Zufahrt vom Wertstoffhof sowie einer zusätzlichen Querung der  
  Straßentrasse kann bei Erfordernis nach Antrag auf Sondernutzung zugestimmt werden. 
 
 
 
Vom zuständigen Bearbeiter des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten,  
Mitte, in Halberstadt, war im Nachgang zu erfahren, dass im Flurneuordnungsverfahren 
die verbleibende Zufahrt zum Wertstoffhof außerhalb des künftigen Betriebsgeländes der 
Rulmeca Germany GmbH der Stadt Aschersleben zugeordnet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Die Hinweise werden beachtet. 
  Die Daten zum voraussichtlichen Quell- und Zielverkehr der Betriebstore entlang der  
  Wilslebener Chaussee wurden dem Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises am  
  03.04.2013 zugesendet. 
 
 
- Die Hinweise werden beachtet. 
- Bei der Bauvorbereitung und -durchführung sind die künftigen Betriebsgrenzen der Rulmeca  
  Germany GmbH und die Sicherung einer öffentlichen Zufahrt zum Wertstoffhof des Kreis- 
  wirtschaftsbetriebes entsprechend der Bauleitplanung zu beachten. 
- In einem gesondert zu stellendem Antrag an den Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises  
  sind im Nachgang zur Bauleitplanung durch den Investor Details für evtl. Sondernutzungen  
  gem. der Tiefbauplanung darzustellen und zu erläutern. 
 

- Einleitung von Niederschlagswasser aus dem nördlichen Betriebsgelände der  
  Rulmeca Germany GmbH in den östlichen Straßengraben der Wilslebener  
  Chaussee, nördlich vom Betriebsgelände (für Notüberlauf bei Starkregen). 
 

- Zusätzliche unterirdische Querung der Wilslebener Chaussee mit einem Kanal für 
  Niederschlagswasser aus Ackerflächen, östlich der Rulmeca Germany GmbH 
  (für Notüberlauf bei Starkregen). 

 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
  Damit kann die öffentliche Zufahrt zum Wertstoffhof weiter möglich sein. 
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19. Stadt Bernburg, Schr. vom 08.10.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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20. Stadt Seeland, Schr. vom 09.10.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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21. Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich West,  
 Schr. vom 20.12.2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
- Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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- Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
 

- Der Hinweis wird beachtet. Das Anbauverbot wird in der Planung eingehalten. 
  (Verbot von Hochbauten bis 40 m bei Bundesautobahnen, bis 20 m bei  
  Bundesfernstraßen) 
 
- Der Hinweis wird beachtet. 
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Bis zum 24.01.2014 lagen keine Stellungnahmen vor. 

 
 
 
Ergebnis der Auswertung durch die Stadt Aschersleben: 
 

1. Bedenken gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 16 
 wurden nicht geäußert. 
 
2. Die Hinweise werden in der weiteren Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

Stadt Aschersleben, 31.01.2014 
 


